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Kurz informiert

▶▶ Gemischte Aufwendungen
Kosten einer Habilitationsfeier als Werbungskosten

| Aufwendungen für eine Habilitationsfeier (im Streitfall: eines Chefarztes 
für Chirurgie) sind nicht als Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn 
nach einer Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls die Feier nicht den 
beruflichen Bereich des Steuerpflichtigen betrifft (FG Sachsen 15.4.15, 2 K 
542/11, Rev. BFH: VI R 52/15). |

PrAXiSHinWeiS | 
Das FG hat entscheidend darauf abgestellt, dass die auf privater Initiative beru-
hende Feier nicht in Räumen am Arbeitsplatz oder des Arbeitgebers stattfand, es 
sich nicht um Kosten handelte, die im Zusammenhang mit der Habilitation selbst 
standen und die Habilitationsfeier keine Auswirkungen auf die Bezüge des den 
Teilnehmerkreis selbst bestimmenden Steuerpflichtigen hatte. Zudem hatten die 
Richter Zweifel an der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises. 

Der Bereich des Werbungskostenabzugs im Zusammenhang mit Feierlichkeiten 
ist insbesondere dann äußerst streitanfällig, wenn auch private Mitveranlas-
sungsmomente vorhanden sind (etwa auch privater Anlass, private Gäste). Aktu-
ell hat der BFH entschieden, dass Aufwendungen eines Arbeitnehmers für eine 
Feier aus beruflichem und privatem Anlass teilweise als Werbungskosten 
 abziehbar sein können (vgl. BFH 8.7.15, VI R 46/14, BStBl II 15, 1013). Danach kann 
der als Werbungskosten abziehbare Betrag der Aufwendungen anhand der 
 Herkunft der Gäste aus dem beruflichen/privaten Umfeld des Steuerpflichtigen 
abgegrenzt werden, wenn die Einladung der Gäste aus dem beruflichen Umfeld 
(nahezu) ausschließlich beruflich veranlasst ist. Hiervon kann insbesondere dann 
auszugehen sein, wenn nicht nur ausgesuchte Gäste aus dem beruflichen Um-
feld  eingeladen werden, sondern die Einladungen nach abstrakten berufsbezo-
genen Kriterien (z. B. alle Auszubildenden, alle Zugehörigen einer bestimmten 
Abteilung) ausgesprochen werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechungsgrundsätze hat das FG Rhein-
land-Pfalz kürzlich entschieden, dass die Kosten einer Geburtstagsfeier 
 Werbungskosten sein können, wenn nur Mitarbeiter eingeladen werden, die 
Kosten  je Person moderat sind und private Feiern separat veranstaltet werden 
(FG Rheinland-Pfalz 12.11.15, 6 K 1868/13; NZB eingelegt, Az. des NZB: VI B 131/15).  
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▶▶ Geschäftswagen
Gesamtkostenberechnung bei Leasingsonderzahlungen

| Der private Nutzungswert kann bei einem zum notwendigen Betriebs-
vermögen  zählenden Geschäftswagen abweichend von der Ein-Prozent- 
Regelung mit den auf die Privatnutzung entfallenden Gesamtkosten ermittelt 
werden.  Voraussetzung ist, dass das Verhältnis der privaten zu den übrigen 
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen wird. Zur 
Frage der Ermittlung der Gesamtkosten bei Leasingsonderzahlungen hat 
sich der BFH gerade frisch geäußert (BFH 3.9.15, VI R 27/14, Abruf-Nr. 
180928). |
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